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A. Einführung

I. Das Problem

Der verantwortungsvolle Bürger plant in die Zukunft. Dabei berücksichtigt er,
welche Rechtsfolgen ein mögliches Verhalten haben wird. So hängt der Erfolg
wirtschaftlicher Dispositionen nicht zuletzt von den steuerrechtlichen Rahmen-
bedingungen ab. Heute lässt sich jedoch nur noch schwer vorhersagen, wie die
Rechtsordnung morgen aussehen wird. Denn Demokratie ist nur Herrschaft auf
Zeit. War der Ständestaat der wohlerworbenen Rechte noch auf Kontinuität und
allmähliche Fortentwicklung angelegt1, bringen in der modernen Demokratie Wah-
len oft Brüche und das Schielen auf die Wählergunst hektische Änderungen. Aber
auch die schnelle technologische Entwicklung und die zunehmende Globalisierung
haben das Tempo der Veränderungen erhöht. Was heute sinnvoll erscheint, ist mor-
gen schon überholt. So werden auch Gesetze in immer schnellerem Rhythmus er-
lassen, geändert und wieder aufgehoben.2

Ändert nun der Gesetzgeber die Rechtslage zu Ungunsten des Bürgers, sieht sich
der planende Bürger oft in seiner Erwartung enttäuscht, sein Handeln werde eine
bestimmte Rechtsfolge haben. Wird das Inkrafttreten einer Änderung vordatiert,
wird eine Rechtsfolge, die schon eingetreten ist, nachträglich wieder aufgehoben.
Eine schlichte Gesetzesänderung bringt statt der erwarteten Rechtsfolge eine an-
dere. Die Änderungen entziehen der Kalkulation die Grundlage und die Disposi-
tionsentscheidungen stellen sich im Nachhinein als falsch heraus. Oft klagt dann
der Bürger, der Gesetzgeber habe seine Gesetze „rückwirkend“ geändert. Nun kann
auch der Gesetzgeber die Vergangenheit nicht mehr ändern.3 Aber er kann an
Sachverhalte aus der Vergangenheit neue und andere Rechtsfolgen knüpfen, als sie
der Bürger nach der Rechtslage zum Zeitpunkt seiner Handlung erwartet hat. Bei
jeder Steuerreform, bei jeder Anpassung der Sozialversicherungssysteme an die
geänderten Umstände, kurz, bei jeder für den Bürger nachteiligen Rechtsänderung
stellt sich die Frage, ob auch Sachverhalte aus der Vergangenheit und in der Ver-
gangenheit wurzelnde Sachverhalte von der Neuregelung erfasst werden sollen. Es
handelt sich letztlich um ein Problem der Übergangsgerechtigkeit4, um die Frage
also, wie der Übergang vom alten zum neuen Recht gestaltet werden soll5.

1 Vgl. K. Vogel, JZ 1988, S. 833, 835.
2 Vgl. R. Herzog, Stbg. 1989, S. 3 f., zu den permanenten Gesetzesänderungen im Steuer-

recht.
3 Vgl. K. Vogel, JZ 1988, S. 833, 838.
4 K. Stern, in: FS Theodor Maunz, 1981, S. 381, 390; ders., Staatsrecht I, 2. Aufl. 1984,

§ 20 IV 4, S. 837; B. Pieroth, Rückwirkung und Übergangsrecht, 1981, S. 20, 152.

2 Werder



Die Bearbeitung des Themas erfolgt aus aktuellem Anlass. In den letzten Jahren
hat der Steuergesetzgeber wiederholt im Verlauf eines Jahres Vorschriften erlassen
und deren Wirkung schon für den Beginn desselben Jahres angeordnet. So wurde
etwa das Steuerentlastungsgesetz 1999 / 2000 / 20026 am 4. 3. 1999 vom Bundestag
beschlossen und am 31. 3. 1999 verkündet, aber bereits zum 1. 1. 1999 in Kraft
gesetzt. Unter anderem wurden die Spekulationsfristen des § 23 Abs. 1 EStG, nach
deren Ablauf ein privater Veräußerungsgewinn steuerfrei bleibt, für Immobilien
von zwei auf zehn Jahre verlängert. Diese Verlängerung sollte für alle Veräußerun-
gen nach dem 31. 12. 1998 Anwendung finden. Wer also ein Grundstück, das er
im Jahre 1990 erworben hatte, 1999 verkaufte, hatte den Veräußerungsgewinn nun-
mehr zu versteuern, obwohl er mit Ablauf der Spekulationsfrist von bisher zwei
Jahren den Veräußerungsgewinn seit 1992 steuerfrei hätte vereinnahmen können.
Dies erscheint zumindest dann unbillig, wenn das Grundstück verkauft wurde, be-
vor absehbar war, ob nun die Spekulationsfristen tatsächlich verlängert werden
würden. Aber auch wenn das Grundstück erst nach der Gesetzesänderung verkauft
wurde, etwa weil der bereits 1997 beauftrage Makler erst im Mai 1999 einen Käu-
fer gefunden hat, wird der Steuerpflichtige sich geprellt fühlen, da er ja von 1992
bis 1998 das Grundstück steuerfrei hätte verkaufen können.

Erfolgreiches Wirtschaften setzt eine solide Planungsgrundlage voraus. Die Sta-
bilität der Rechtsordnung ist daher jedenfalls ein rechtspolitisches Anliegen von
großer Bedeutung.7 Welche Vorgaben das Grundgesetz für den Übergang vom
alten zum neuen Recht enthält, ob und inwieweit die Stabilität der Rechtsordnung
auch von Verfassungs wegen gefordert ist und vor dem Bundesverfassungsgericht
durchgesetzt werden kann, war und ist im Grundsätzlichen wie im Einzelnen um-
stritten. Heute wird meistens auf das Rückwirkungsverbot und den Grundsatz des
Vertrauensschutzes zurückgegriffen. Das Verbot rückwirkender Gesetze ist zwar
„ein von alters her in der gesamten abendländischen Kultur anerkannter Rechts-
grundsatz“.8 Es ist allerdings bislang nicht gelungen, den Geltungsbereich und
die Voraussetzungen des Rückwirkungsverbots überzeugend herzuleiten und fest-
zulegen.
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5 J. Salzwedel, Die Verwaltung 5 (1972), S. 11, 13; V. Götz, in: FS BVerfG, Bd. 2, 1976,
S. 421, 437; H. Maurer, in: Isensee / Kirchhof, HStR III, 2. Aufl. 1996, § 60, Rn. 54.

6 Vom 24. 3. 1999, BGBl. I S. 402.
7 Vgl. F. Klein, StbJb. 1989 / 90 1989, S. 11, 16.
8 E. Tietz, NJW 1951, S. 468. Vgl. die rechtshistorischen Ausführungen bei F. C. v. Sa-

vigny, System des heutigen römischen Rechts, 1849, S. 368 ff.; Motive zum BGB, Bd. I,
S. 20 f.; C. Ott, Der Grundsatz der Nichtrückwirkung von Verwaltungsnormen, 1952, S. 5 ff.;
A.-T. Vogel, Das Problem der verschärfenden Rückwirkung im Steuerrecht, 1954, 40 ff.; A.
Schlensker, Die Rückwirkung von Steuergesetzen, 1956, S. 11 ff.; W. Niehues, Die Zulässig-
keit der Rückwirkung von Gesetzen nach dem Recht der Bundesrepublik, 1973, S. 4 ff.;
J. Iliopoulos-Strangas, Rückwirkung und Sofortwirkung von Gesetzen, 1986, S. 27 ff.; H.
Bauer, JuS 1984, S. 241 f.



II. Der Untersuchungsgegenstand

Die Arbeit macht es sich zur Aufgabe, das verfassungsrechtlich verbürgte Min-
destmaß an Steuerplanungssicherheit zu ermitteln, zu klären, wann die Erwartun-
gen des Steuerpflichtigen auf die Beständigkeit des Steuerrechts verfassungsrecht-
lich geschützt sind, wann er Dispositionsschutz genießt und welche Normen des
Einkommensteuerrechts „änderungsfest“ sind. Das Einkommensteuerrecht eignet
sich wegen der vielfältigen Anknüpfungspunkte und seiner komplexen Struktur
zur exemplarischen Untersuchung.

Dabei geht die vorliegende Arbeit nicht von einem bestimmten Rückwirkungs-
begriff aus. Einen der verfassungsrechtlichen Untersuchung vorgegebenen
Rückwirkungsbegriff gibt es nicht.9 Der Vergangenheitsbezug gesetzlicher Rege-
lungen und ihrer Änderungen ist zu vielgestaltig, als dass die verfassungsrechtliche
Untersuchung sich auf eine bestimmte Erscheinung der Verknüpfung von Vergan-
genheit und Gesetzesänderung beschränken könnte. Jedes staatliche Handeln ve-
rändert das Umfeld, in dem sich der Bürger bewegt. Soll mit dem Rückwirkungs-
begriff nicht nur diese allgemeine Problemlage oder ein bestimmter Ausschnitt da-
raus bezeichnet werden, hat die Untersuchung von den verfassungsrechtlichen Nor-
men auszugehen.10 Eine abstrakte Diskussion des Rückwirkungsbegriffs11 ist
müßig. Untersuchungsgegenstand sind daher alle Gesetze, die eine Rechtsände-
rung bringen und irgendeinen Vergangenheitsbezug haben.12

Nicht behandelt werden die Änderung der Rechtsprechung13 und des Verwal-
tungshandelns14. Zwar stellt sich auch dort die Frage, ob und inwieweit Altsach-
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9 K. Vogel, in: FS Heckel, 1999, S. 875, 876.
10 P. Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, 1986, S. 416.
11 Vgl. Motive zum BGB, Bd. I, S. 21; A.-T. Vogel, Das Problem der verschärfenden Rück-

wirkung im Steuerrecht, 1954, S. 16 ff.; A. Schlensker, Die Rückwirkung von Steuergesetzen,
1956, S. 4 ff.; P. Wilfert, Die Praxis rückwirkender Rechtsetzung im deutschen Recht, 1959,
S. 4 ff.; M. Gegerle, Die Verfassungsproblematik belastender Rückwirkungsgesetze, 1960,
S. 3 ff.; H. W. Scheerbarth, Die Anwendung von Gesetzen auf früher entstandene Sachverhal-
te (sogenannte Rückwirkung von Gesetzen), 1961, S. 8 ff.; K. Quack, DVBl. 1962, S. 289,
290 ff.; G. Kisker, Die Rückwirkung von Gesetzen, 1963, S. 12 ff., der nur von „rückanknüp-
fenden Gesetzen“ spricht; F. Klein / G. Barbey, Bundesverfassungsgericht und Rückwirkung
von Gesetzen, 1964, S. 36 ff.; W. Niehues, Die Zulässigkeit der Rückwirkung von Gesetzen
nach dem Recht der Bundesrepublik, 1973, S. 43 ff.; J. Iliopoulos-Strangas, Rückwirkung
und Sofortwirkung von Gesetzen, 1986, S. 90 ff., 277 ff.; S. Weinheimer, Steuerliche Rück-
wirkung – ein umfassendes Problem: Bestandsaufnahme und Neuansatz, 1991, 73 ff.; T. Ber-
ger, Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen, 2002, S. 209 f.

12 Vgl. B. Pieroth, Rückwirkung und Übergangsrecht, 1981, S. 104 ff.; ders., Jura 1983,
S. 122.

13 Siehe dazu K. Zweigert / H. Kötz, BB 1969, S. 453 ff.; W. Grunsky, Grenzen der Rück-
wirkung bei einer Änderung der Rechtsprechung, 1970; H.-W. Arndt, Probleme rückwirken-
der Rechtsprechungsänderung, 1974; P. Selmer, StKongrRep. 1974, S. 83, 118 ff.; B. Rüberg,
Vertrauensschutz gegenüber rückwirkender Rechtsprechungsänderung, 1977; S. Berdesinski,
Die rückwirkende Änderung der Rechtsprechung, 1994; M. Lieb, in: FS Friedhelm Gaul,
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